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Rücksendekuvert kann dem Stimmregister-
führer überbracht, in die dafür bezeichneten 
Briefkästen beim Gemeindehaus Schwerzi-
strasse 7 und beim Schulhaus Werthenstein-
Unterdorf gelegt oder per Post zugestellt wer-
den. Die Postaufgabe hat so zu erfolgen, dass 
das Rücksendekuvert noch vor Ende der Ur-
nenzeiten eintrifft (Sonntag, 22. September 
2024, 11.00 Uhr).

Orientierungsversammlung
Die Orientierungsversammlung zur Gemeinde-
abstimmung findet am Montag, 9. September 
2024 um 19.30 Uhr in der Kaffeestube der 
Mehrzweckhalle Wolfsmatt statt. 

Bemerkung zu weiteren  
Unterlagen
Auf der Webseite der Gemeinde Ruswil 
(www.ruswil.ch) finden Sie die Unterla-
gen auch in digitaler Form.

Ruswil, 26. Juni 2024
GEMEINDERAT RUSWIL

Gemäss Anordnung des Gemeinderates Rus-
wil vom 26. Juni 2024 findet am Sonntag,  
22. September 2024, die folgende Gemeinde-
abstimmung statt:

• 	�Glasfaserreglement

Urnenbürozeiten
Sonntag, 22. Sept. 2024, 09.30 Uhr 
bis 11.00 Uhr, Gemeindehaus, 
Schwerzistrasse 7

Einsichtnahme
Die Unterlagen zu den Abstimmungsgeschäf-
ten können ab Freitag, 23. August 2024, auf 
der Gemeindeverwaltung Ruswil am Schalter 
der Abteilung Zentrale Dienste & Stab Ge-
schäftsführung eingesehen werden.

Stimmregister
Die Stimmberechtigten können das unbear-
beitete Stimmregister einsehen. Das Stimm-
register wird am Dienstag, 17. September 
2024 um 18.00 Uhr abgeschlossen.

Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind Schweizerinnen und 
Schweizer, die das 18. Altersjahr zurückgelegt 
haben, nicht wegen dauernder Urteilsunfähig-
keit unter umfassender Beistandschaft stehen 
oder durch eine vorsorgebeauftragte Person 
vertreten werden und spätestens am 17. Sep-
tember 2024 ihren politischen Wohnsitz in 
Ruswil geregelt haben.

Briefliche Stimmabgabe
Wer brieflich stimmen will, legt den Stimmzet-
tel der Gemeindeabstimmung in das amtliche 
(grüne) Stimmkuvert und klebt es zu. Der un-
terschriebene Stimmrechtsausweis und das 
grüne Stimmkuvert sind in das graue Rück-
sendekuvert (das Zustellkuvert dient gleichzei-
tig auch als Rücksendekuvert) zu legen. Das 



3

INHALTSVERZEICHNIS

FÜR EILIGE LESERINNEN UND LESER� 4

DETAILERLÄUTERUNGEN� 6

	 1.	Ausgangslage� 6

	 2.	Ein nachhaltiges Netz� 6

	 3.	Umfang des Projekts� 7

	 4.	Die angestrebten Ziele� 8

	 5.	Was erhalten Grundeigentümer mit dem Glasfaseranschluss?� 8

	 6.	Warum baut nicht die Swisscom den Glasfaseranschluss?� 8

	 7.	Finanzierung des Projekts� 9

	 8.	Wie viel kostet ein Glasfaseranschluss?� 10

	 9.	Was haben Inhaber mit einem bestehenden Glasfaseranschluss davon?� 11

10.	Meinungsbildung� 11

11.	Kurzfassung� 12

12.	Bericht und Empfehlung der Controlling-Kommission� 12

13.	Abstimmungsfrage / Antrag� 13

14.	Glasfaserreglement� 15



4

Die Gemeinde Ruswil beteiligt sich mit  
Fr. 635‘000.00 an der PRIORIS Verbund AG. 
Die einmaligen Anschlussentschädigungen für 
Grundeigentümer belaufen sich gemäss aktu-
eller Tarifordnung beispielsweise bei einem 
Einfamilienhaus in der Bauzone im günstigs-
ten Falle auf Fr. 600.00 und ausserhalb der 
Bauzone auf Fr. 2 500.00. Beim Abschluss 
eines Abonnements beim Provider der Wahl 
für zwei Jahre reduziert sich dieser Betrag  
jeweils um Fr. 500.00. Eine detaillierte Auf-
schlüsselung der Tarife ist unter Ziffer 8. zu fin-
den.

Ein Reglement, welches durch die Stimmbe-
rechtigten zu erlassen ist, regelt die Rahmen-
bedingungen für die Erstellung, den Betrieb 
und die Finanzierung des Glasfasernetzes. Ziel 
ist die Vollerschliessung der Gemeinde, so 
dass alle bebauten Grundstücke – nicht nur 
diejenigen im Zentrum – angeschlossen wer-
den. Die Endkunden können den Telekommu-
nikationsanbieter selber wählen, die Wahlfrei-
heit bleibt gewährleistet.

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde an 
der PRIORIS Verbund AG liegt in der Finanz-
kompetenz des Gemeinderates.

Die Glasfasererschliessung innerhalb der Bau-
zone durch die Swisscom (Schweiz) AG ist für 
die Grundeigentümer kostenlos. Der Gemein-
derat hat von der Swisscom (Schweiz) AG ein 
Angebot für eine Vollerschliessung verlangt. 
Eine Vollerschliessung ausserhalb der Bauzo-
ne würde die Gemeinde ohne Beteiligung sei-
tens Grundeigentümer Fr. 3,35 Mio. und damit 
ein Vielfaches kosten. Berücksichtigt würden 
dabei im Gegensatz zum Projekt PRIORIS nur 
Gebäude mit aktiven Kupferanschlüssen.

FÜR EILIGE LESERINNEN UND LESER 

Schnelles Internet wird immer wichtiger. Glas-
faser ist aktuell die nachhaltigste, emissions-
freiste und leistungsstärkste Technologie, um 
den Bedarf nach schnellem Internet für alle si-
cherzustellen.

18 Gemeinden der Region Luzern West haben 
sich zum Projekt «PRIORIS – Glasfaser für alle» 
zusammengeschlossen, um gemeinsam ein 
flächendeckendes Glasfasernetz zu erstellen. 
Auch der Gemeinderat Ruswil hat bei der Er-
arbeitung des Projekts mitgewirkt und emp-
fiehlt den Stimmberechtigten, dem Glasfaser-
reglement zuzustimmen. Dies im Sinne einer 
Investition in unsere Zukunft zur Stärkung der 
Wirtschaft, der Region und der Versorgungs-
sicherheit.
Das Projekt sieht eine Partnerschaft mit einem 
Investor vor. Dieser errichtet und betreibt die 
Glasfaserinfrastruktur auf eigene Kosten und 
stellt sie anschliessend der PRIORIS Projekt 
AG gegen Entgelt zur Nutzung und Vermark-
tung des Netzes zur Verfügung. Die PRIORIS 
Projekt AG ist eine vom privaten Investor (Be-
teiligung von 76 %) und den am Projekt betei-
ligten Gemeinden über die PRIORIS Verbund 
AG (24 %) gemeinsam gehaltene Gesellschaft. 
Die Gemeinde beteiligt sich an den Gesamt-
kosten des Projekts im Rahmen der Kreditbe-
schlüsse für die Beteiligung am Aktienkapital 
der neu gegründeten PRIORIS Verbund AG. Die 
Grundeigentümer leisten einen Beitrag in 
Form einer einmaligen Anschlussentschädi-
gung. Daneben finanziert sich die Erstellung 
und der Betrieb der Glasfaserinfrastruktur 
durch die von Anbietern von Telekommunika-
tionsdiensten (Triple Play) an die PRIORIS Pro-
jekt AG gestützt auf Netznutzungsverträge zu 
leistenden Entschädigungen. Im Übrigen wer-
den die Kosten für Bau und Betrieb der Glas-
faserinfrastruktur vom privaten Investor getra-
gen.
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Abstimmungsfrage und  
Empfehlung
Wollen Sie dem Erlass des Glasfaserreg-
lements der Einwohnergemeinde Ruswil 
zustimmen?

Der Gemeinderat empfiehlt, der Vorla-
ge zuzustimmen und die Abstimmungs-
frage mit Ja zu beantworten.
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DETAILERLÄUTERUNGEN 

1.	AUSGANGSLAGE

Mit der Erfindung des Internets in den Achtzi-
gerjahren hat sich in kürzester Zeit eine Tech-
nologie entwickelt, die so kaum voraussehbar 
war. Wie die Erschliessung mit Trinkwasser, 
Kanalisation, Strassen und Telefon ist das In-
ternet zu einem Grundbedürfnis geworden.
Vergleichbar ist diese Entwicklung mit der Elek-
trifizierung. Ein Haushalt ohne Strom ist heute 
– auch in abgelegenen Gebieten – nicht mehr 
denkbar. Die flächendeckende Stromversorgung 
konnte nur dank grossem Pioniergeist der sei-
nerzeit gegründeten Elektrizitätswerke erreicht 
werden. Diesen Pioniergeist will die Gemeinde 
auch heute aufbringen, wenn es darum geht, ih-
ren Bürgerinnen und Bürgern ein hochleistungs-
starkes flächendeckendes Datenübermittlungs-
netz zur Verfügung zu stellen. Der Gemeinderat 
verfolgt das Ziel, die entsprechende Infrastruk-
tur für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu er-
schwinglichen Preisen bereitzustellen.
Noch vor wenigen Jahren waren die alten Kup-
ferleitungen der Telefonie für die Internetnut-
zung ausreichend. Mittlerweile sind die digita-
len Möglichkeiten und die damit verbundenen 
Datenmengen so massiv gestiegen, dass die 
Festnetzinfrastruktur, insbesondere ausser-
halb des Siedlungsgebietes, die geforderten 
Datenmengen nicht mehr in angemessener 
Qualität bewältigen kann. Das Datenvolumen 
wird sich in absehbarer Zeit noch massiv er-
höhen. Die einzige Technologie, welche diesen 
Anforderungen auch langfristig gerecht wer-
den kann, ist die Glasfaser – dank des Daten-
transports in Lichtgeschwindigkeit.
Leistungsfähiges Internet ist längst nicht mehr 
nur für städtische Zentren von Bedeutung. Die 
rasante Digitalisierung in den vergangenen 
Jahren zeigt uns die Bedeutung eines stabilen 
Netzes auf. Schulkinder, Lehrlinge und Studie-
rende sind auf eine hohe Bandbreite angewie-

sen und Arbeitsplätze nicht länger an Stand-
orte gebunden. Mit dem Home-Office kann 
man sich den langen Arbeitsweg ersparen, 
was auch im Sinne der Ökologie ist. Eine zu-
verlässige Infrastruktur steigert die Attraktivi-
tät der Gemeinde und wirkt der Abwanderung 
entgegen. Somit wird Breitbandinternet zu-
künftig besonders in Randgemeinden immer 
mehr zu einem unabdingbaren Standortfaktor.

Die Versorgung mit schnellem Internet bzw. 
mit Glasfasertechnologie in der Gemeinde 
Ruswil ist insbesondere ausserhalb der Bau-
zone unzureichend. Langfristig wird auch die 
Situation in den Bauzonen ungenügend wer-
den. Der Gemeinderat hat deshalb gemein-
sam mit 20 anderen Gemeinden der Region 
Luzern West im Rahmen der Projektgesell-
schaft Ultrahochbreitband Region Luzern 
West – PRIORIS eine Strategie zur Vollerschlie-
ssung aller Grundstücke auf dem Gemeinde-
gebiet erarbeitet. Der Gemeinderat will da-
durch langfristig die Attraktivität für Betriebe, 
Grundeigentümer und Einwohnerinnen und 
Einwohner sicherstellen.

2.	EIN NACHHALTIGES NETZ

Ein Glasfasernetz ermöglicht die Übertragung 
grosser Datenmengen in kürzester Zeit in beide 
Richtungen (Up- und Download), auch synchron.
Der Gemeinderat beabsichtigt mit der Umset-
zung des gemeinsamen Glasfaserprojekts ein 
nachhaltiges, offenes und damit zukunftsori-
entiertes Projekt zu verwirklichen. Nur mit ei-
nem durchgehenden Glasfaseranschluss von 
der Zentrale bis zur Steckdose in der Wohnung 
bzw. im Betrieb (sog. Fiber to the home; FTTH) 
und einem offenen Zugang für alle Provider ist 
ein uneingeschränkt schnelles Internet für 
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alle, innerhalb und ausserhalb der Bauzone, 
interessant. Bisher sind Häuser und Wohnun-
gen von Privatpersonen in der Regel auf dem 
letzten Teilstück des Netzes nicht durch Glas-
fasernetze erschlossen, sondern über Kupfer-
leitungen bzw. Koaxialkabel bei TV-Kabelnet-
zen. Mit der Glasfaser direkt ins Gebäude 
kann die Bandbreite fast ins Unendliche er-
höht werden, sodass diese Lösung auch bei 
einem künftigen extremen Anstieg der Bedürf-
nisse genügend Leistung erbringen kann.
Der private Investor verpflichtet sich, zusam-
men mit der PRIORIS Projekt AG, alle Grundstü-
cke in der Gemeinde zu erschliessen sofern 
mindestens 60 % der Nutzungseinheiten der 
Gemeinde innert 6 Monaten einen Netzan-
schluss bestellen. Ziel ist die Vollerschliessung 
der Gemeinde, auch im Sinne eines Solidari-
tätswerks. Wer keinen Netzanschluss wünscht, 
darf darauf verzichten. Eine allfällig spätere 
Nacherschliessung ist möglich und erfolgt zu 
einem erhöhten Tarif.

3.	UMFANG DES PROJEKTS

Die Glasfasererschliessung erfolgt nach Stan-
dardvorgaben des Bundesamtes für Kommu-
nikation (BAKOM) sowie den praxisüblichen 
technischen Standards. Die Vorgaben des BA-
KOM sehen vor, dass alle Nutzungseinheiten 
(Wohnungen und Betriebe) mit vier Fasern be-
dient werden. Dies ermöglicht auch Drittan-
bietern von Telekommunikationsdienstleistun-
gen, das Glasfasernetz zu nutzen.
Zur Umsetzung des Glasfaserprojekts beteiligt 
sich die Gemeinde zusammen mit den übrigen 
am Projekt beteiligten Gemeinden an einer In-
vestitionsgesellschaft, der PRIORIS Verbund 
AG. Diese Investitionsgesellschaft zieht für die 
Errichtung und den Betrieb des Glasfasernet-
zes eine private Partnerin (Netzerbauerin und 

-betreiberin; die sog. Glasfaser-Gesellschaft) 
bei. Über eine von der privaten Partnerin und 
der PRIORIS Verbund AG gemeinsam gehaltene 
Projektgesellschaft, der PRIORIS Projekt AG, 
wird das Glasfasernetz genutzt und vermarktet 
(Public-Private Partnership). 40 Jahre nach Ab-
schluss des Baus des Glasfasernetzes können 
die Gemeinden (bzw. die PRIORIS Verbund AG) 
mittels Kaufoption schrittweise Teile der Betei-
ligung der Glasfaser-Gesellschaft an der PRIO-
RIS Projekt AG erwerben, bis die Gemeinden 
(bzw. die PRIORIS Verbund AG) schliesslich  
65 Jahre nach Abschluss des Baus des Glasfa-
sernetzes insgesamt 74,9 % der Anteile an der 
PRIORIS Projekt AG halten. Die restlichen 
25,1 % verbleiben bei der Glasfaser-Gesell-
schaft, wobei in allen Fällen und zu jedem Zeit-
punkt eine Sperrminorität bei der Glasfaser-Ge-
sellschaft verbleibt. Für jeden der insgesamt 
vier Übertragungsschritte bezahlen die Ge-
meinden einen symbolischen Kaufpreis von  
Fr. 1.00 als Gegenleistung für den Erwerb der 
anteiligen Beteiligung der Glasfaser-Gesell-
schaft an der PRIORIS Projekt AG. Damit ver-
bunden ist das exklusive Nutzungsrecht für alle 
Dienste rund um Internet, Telefonie und TV 
(Triple Play), so dass auch langfristig die Ver-
sorgung mit schnellem Internet in der Gemein-
de gesichert ist.

Die Einwohnergemeinde Ruswil beteiligt sich mit 
insgesamt Fr. 635‘000.00 an der PRIORIS Ver-
bund AG, die sich ihrerseits an der PRIORIS Pro-
jekt AG beteiligt. Die Grundeigentümerinnen 
und Grundeigentümer beteiligen sich durch eine 
Anschlussgebühr an den Baukosten der Glasfa-
serinfrastruktur. Weiter finanziert sich das Pro-
jekt durch Netznutzungsentschädigungen von 
Anbietern von Telekommunikationsdiensten. Die 
übrigen Kosten inklusive das Mehrkostenrisiko 
trägt ausschliesslich die private Partnerin.
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Das Projekt umfasst insbesondere die folgen-
den Elemente:
1. �Reglement und Tarifordnung
2. �Verträge zwischen der Investitionsgesell-

schaft der Gemeinden (PRIORIS Verbund 
AG), der Projektgesellschaft (PRIORIS Pro-
jekt AG) und der Netzerbauerin und -betrei-
berin (Glasfaser-Gesellschaft)

3. �Bauweise, Baustandards
4. �Verträge mit Grundeigentümerinnen und 

Grundeigentümern bzw. Nutzerinnen und 
Nutzern

5. �Planungs- und Bauteams
6. �Betrieb
7. �Bewerbung und Vermarktung

Die Bewerbung und Vermarktung an die Haus-
halte wird durch die PRIORIS Projekt AG und 
die beteiligten Gemeinden sichergestellt. Für 
die Erstellung der Glasfaserinfrastruktur ist 
die private Partnerin besorgt. Die Umset-
zungs- und Bauphase ist von 2024 bis 2028 
vorgesehen, wobei nach Möglichkeit die 
Grundstücke mit grösster Entfernung zur Bau-
zone als erste angeschlossen werden sollen. 
Abhängig vom Synergiepotenzial und der Wirt-
schaftlichkeit der Leitungsführung bzw. Netz-
architektur können aber auch Grundstücke in 
der Bauzone vorgezogen werden.

4. DIE ANGESTREBTEN ZIELE

•  �Flächendeckende Erschliessung aller Nut-
zungseinheiten – Gebäude und Unterneh-
men

•  �Vollständige Erschliessung mit Glasfaser 
nach BAKOM-Standard, möglichst nur im 
Boden verlegt

•  �Das neue Glasfasernetz steht langfristig zur 
Verfügung, freie Wahl des Providers für den 
Endkunden

•  ��Gute Rahmenbedingungen für Unternehmen, 
Arbeitnehmer, Privathaushalte, Schüler, 
Lehrlinge und Studierende schaffen

•  ��Aufträge für einheimische Gewerbebetriebe 
und die Förderung von Arbeitsplätzen

5.	�WAS ERHALTEN GRUND-
EIGENTÜMER MIT DEM 
GLASFASERANSCHLUSS?

Die Glasfaser-Gesellschaft erstellt die Infra-
struktur bis hin zur Steckdose in der Wohnung. 
Inhaberinnen und Inhaber eines Glasfaseran-
schlusses können für den Bezug von Dienst-
leistungen wie Internet, TV oder Telefonie 
(Triple Play) zwischen den Internet-Providern 
auf dem Markt frei wählen.

6.	�WARUM BAUT NICHT DIE 
SWISSCOM DEN GLASFA-
SERANSCHLUSS?

Die Swisscom ist offizielle Grundversorgerin 
im Bereich Telefonie und Internet. Ab 2024 
wird die Grundversorgung neu eine Übertra-
gungsrate von 80 Mbit/s umfassen. Künftig 
werden die Kundinnen und Kunden der Grund-
versorgung zwischen dem bisherigen Internet-
zugang mit einer Down- und Upload-Ge-
schwindigkeit von 10 Mbit bzw. 1 Mbit pro 
Sekunde und dem neuen Internetzugang von 
80/8 Mbit/s wählen können. Die Bandbreiten 
von vielen Haushalten reichen für diese neue 
Übertragungsrate nicht mehr aus. Ist die Er-
füllung der minimalen Grundversorgung unter-
schritten und ist die Erschliessung übermäs
sig teuer, kann die Erschliessung an die 
Bedingung geknüpft werden, dass sich die 
Grundeigentümer an den Kosten beteiligen, 
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raum ausserhalb der Bauzone immer mehr an 
Attraktivität verliert. Ein Glasfasernetz für die 
ganze Gemeinde hingegen gibt Investitionssi-
cherheit. Der Mehrwert für Grundeigentümer 
überwiegt bei den meisten Liegenschaften. 

7. �FINANZIERUNG  
DES PROJEKTS

Für die Finanzierung des Glasfasernetzes wird 
eine einmalige Anschlussentschädigung von 
den Grundeigentümern erhoben. Diese einma-
lige Anschlussentschädigung kann sich entwe-
der aus einem pauschalen Betrag für jedes an-
geschlossene Grundstück und einem 
zusätzlichen pauschalen Betrag pro Wohnung/
Geschäftslokal im angeschlossenen Grund-
stück (d.h. pro OTO-Dose), oder aus dem effek-
tiven Aufwand für die Realisierung des An-
schlusses im Einzelfall (namentlich bei 
Nacherschliessungen) zusammensetzen. Die 
Kosten für den Bau, den Unterhalt und den Be-
trieb des Glasfasernetzes werden neben der Er-
hebung von einmaligen Anschlussentschädi-
gungen weiter über die von Anbietern von 
Telekommunikationsdiensten (Triple Play) an 
die Netzbetreiberin gestützt auf die entspre-
chenden privatrechtlichen Netznutzungsverträ-
ge zu leistenden Netznutzungsentschädigun-
gen sowie die Beteiligungen der öffentlichen 
Hand an der PRIORIS Projekt AG finanziert. Die 
Gemeinde Ruswil beteiligt sich mit insgesamt 
Fr. 635‘000.00, gemeinsam mit anderen Pro-
jektgemeinden, an der PRIORIS Verbund AG, 
welche sich proportional über Anteile am Eigen-
kapital der Glasfaser-Gesellschaft beteiligen.
Die Details werden vertraglich mit der Glasfaser-
Gesellschaft und der PRIORIS Verbund AG sowie 
in den jeweiligen Anschlussverträgen geregelt.

andernfalls der Leistungsumfang reduziert 
werden darf. Zudem ist die Grundversorgung 
technologieneutral, d.h. namentlich Randregi-
onen können auch über Mobilfunk- oder Sa-
tellitenlösungen erschlossen werden. Der Aus-
bau mit Glasfaser ist für die Grundversorgerin 
freiwillig. Die Verordnungsanpassung sieht 
neu explizit das Prinzip der Subsidiarität vor. 
Stellt der Markt bereits eine Alternative bereit, 
ist kein Grundversorgungsangebot vorgese-
hen. Es steht Dritten wie der PRIORIS Projekt 
AG daher offen, ein Glasfasernetz zu erstellen 
und zu betreiben (vgl. auch Art. 35a FMG). 

Wenn PRIORIS bzw. die Gemeinden nicht aktiv 
werden, würde die Swisscom voraussichtlich 
bis im Jahr 2030 sukzessive die Bauzonen so-
wie einige anliegende Gebiete der 18 Gemein-
den zu FTTH ausbauen. Dann wäre es prak-
tisch nicht mehr möglich, die Solidarität in der 
Gemeinde zu gewinnen, um die Grundstücke 
auch ausserhalb der Bauzonen zu erschliessen 
und ein Ausbau ausserhalb der Bauzone wäre 
aufgrund mangelnder Möglichkeit einer Ge-
samtfinanzierung (FTTH innerhalb und ausser-
halb der Bauzonen) praktisch nicht mehr finan-
zierbar. Das zeigt auch das vom Gemeinderat 
eingeforderte Angebot der Swisscom (Schweiz) 
AG für eine allfällige Vollerschliessung ausser-
halb der Bauzone. Ein Ausbau würde die Ge-
meinde ohne Beteiligung seitens Grundeigen-
tümer Fr. 3,35 Mio. und damit ein Vielfaches 
kosten. Berücksichtigt würden dabei im Ge-
gensatz zum Projekt PRIORIS nur Gebäude mit 
aktiven Kupferanschlüssen.
Das Hauptziel der Gemeinde Ruswil bzw. von 
PRIORIS ist primär die Vollerschliessung. Wenn 
die Gemeinden bzw. PRIORIS jetzt nicht alle 
Grundstücke vollerschliessen, werden zumin-
dest die Nutzungseinheiten ausserhalb der 
Bauzone sowie in den Randregionen voraus-
sichtlich nie einen FTTH-Anschluss erhalten. 
Dies führt dazu, dass der Wohn- und Arbeits-
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8. �WIE VIEL KOSTET EIN GLASFASERANSCHLUSS?

Alle Grundeigentümer und -eigentümerinnen, die 
sich dem Glasfasernetz anschliessen, leisten ge-
mäss einer durch den Gemeinderat festzulegen-
den, mit der PRIORIS Verbund AG (Gesellschaft 

In Bauzone Auss. Bauz.*

Grundtarif Erschliessung ganzjährig genutzte Grundstücke wenn 
gleichzeitig alle Nutzungseinheiten ausgebaut werden und ein 
Abonnement abgeschlossen wird; pro Gebäude

0 1’900

Erschliessung ganzjährig genutzter Wohn- und Gewerbegrundstücke 
wenn alle Nutzungseinheiten ausgebaut werden; pro Gebäude

700 1’900

Erschliessung ganzjährig genutzter Wohn- und Gewerbegrundstücke 
wenn keine Nutzungseinheiten oder nur Teile davon ausgebaut werden.

1’700 nach Aufwand

Grundtarif Erschliessung nicht ganzjährig genutzter Grundstücke wenn 
gleichzeitig ein Abonnement abgeschlossen wird; pro Gebäude

700 nach Aufwand

Grundtarif Ökonomiegebäude wenn gleichzeitig ein Abonnement 
abgeschlossen wird

700 nach Aufwand

Pro OTO Dose 1.–6. Nutzungseinheiten (Anschlüsse)** 600 600

Pro OTO Dose 7.–X. Nutzungseinheiten (Anschlüsse)** 500 500

Einmalige Aufschaltgebühr 80 80

Nacherschliessungen (ausserhalb der initialen Erschliessung [Rollout]) nach Aufwand nach Aufwand

Die folgende Tarifordnung ist aktuell vorgesehen; Preise in CHF:

*	� Für ganzjährig genutzte Wohn- und Gewerbegrundstücke im Umkreis von 50 Metern ab Ge-
bäudeeintrittspunkt angrenzend an die Bauzone werden die Tarife für die Bauzone verrechnet.

**	� Rückvergütung bei Abschluss eines Zweijahres-Abonnements beim Provider der Wahl CHF 500

Die Tarifordnung ist unter www.ruswil.ch aufgeschaltet.

aller teilnehmenden Gemeinden) abgestimmten 
Tarifordnung eine einmalige Anschlussentschä-
digung. Die Anschlussentschädigung wird durch 
die PRIORIS Projekt AG erhoben.
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9. �WAS HABEN INHABER MIT EINEM BESTEHENDEN  
GLASFASERANSCHLUSS DAVON?

Wenn eine Liegenschaft bereits mit Glasfaser 
ausgerüstet ist, können alle Inhaus-Installatio-
nen weiterverwendet werden, womit nur die Er-
schliessung des Grundstückes, nicht aber eine 
neue Inhaus-Erschliessung notwendig ist. Das 
Netz von PRIORIS ist im Gegensatz zu anderen 
Netzen in der Region ein nichtproprietäres Netz 
mit freiem Zugang für alle Provider, die sich ein-

mieten oder einkaufen wollen. Zudem wird es 
im Standard des Bundesamts für Kommunika-
tion mit 4 Fasern Punkt zu Punkt gebaut. Nebst 
dem wird eine Gebäudefaser gebaut, die mit-
telfristig für Steuerung, Messungen, Überwa-
chung und andere künftige Anwendungen ge-
nutzt werden kann. Die Endkunden sind in ihrer 
Wahl des Telekommunikationsanbieters frei.

10. MEINUNGSBILDUNG

Am 30. Mai 2023 wurde die Bevölkerung an-
lässlich der Orientierungsversammlung über das 
Projekt informiert. Die geplante Beschlussfas-
sung anlässlich der Urnenabstimmung vom 26. 
November 2023 konnte nicht stattfinden. Die 
Abstimmung wurde auf Empfehlung des Steue-
rungsausschusses PRIORIS der Region Luzern 
West abgesagt, nachdem entscheidende Ver-
tragsdokumente zu diesem Zeitpunkt nicht un-
terzeichnet waren und Unklarheit bezüglich der 
privaten Partnerin herrschte. Inzwischen sind 
die Verträge zwischen der PRIORIS Verbund AG 
und der Regionalen Glasfaser Schweiz AG unter-
zeichnet. Am 24. Juni 2024 hat der Gemeinde-
rat anlässlich einer Informationsveranstaltung 

erneut über das Projekt informiert. Anwesend 
waren zusätzlich die Vizepräsidentin des Steu-
erungsausschusses des Projekt PRIORIS und 
ein Vertreter der Swisscom (Schweiz) AG. Auf-
grund des positiven Feedbacks hat der Gemein-
derat beschlossen, das Projekt bzw. das Glas-
faserreglement an die Urne zu bringen und 
darüber abstimmen zu lassen. Zudem existieren 
entsprechendes Informationsmaterial sowie die 
Projekt-Website www.prioris.com. Die Haushal-
tungen wurden mit Projekt-Flyern bedient. Der 
Gemeinderat ist überzeugt, mit diesem zu-
kunftsgerichteten, nachhaltigen Projekt für alle 
Einwohnerinnen und Einwohner einen langfris-
tigen und grossartigen Mehrwert zu schaffen.
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12. �BERICHT UND EMPFEHLUNG  
DER CONTROLLING-KOMMISSION

Als Controlling-Kommission haben wir den 
rechtsetzenden Erlass des Glasfaserregle-
ments der Gemeinde Ruswil beurteilt. 

Unsere Beurteilung erfolgte nach dem gesetzli-
chen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaus-
halt der Gemeinden, Kapitel 2.5 Controlling. 

Gemäss unserer Beurteilung ist der Entwurf 
mit den massgebenden gesetzlichen und ver-

fassungsmässigen Grundlagen von Bund, 
Kanton und der Gemeinde vereinbar. Die Be-
stimmungen sind klar und verständlich formu-
liert und berücksichtigen die kommunalen 
Gegebenheiten. Darüber hinaus sind die Aus-
wirkungen des Erlasses genügend klar und 
vollständig dargelegt. 

Wir empfehlen, den rechtsetzenden Erlass 
des Glasfaserreglements zu genehmigen.

Ruswil, 10. Juli 2024

Controlling-Kommission Ruswil

Der Präsident:	 Die Mitglieder:

sig.		  sig.	 sig.
Martin Krieger	 Adrian Rogger	 Anita Stadelmann

		  sig.	 sig.
		  Andreas Schmidli	 Pascal Räber

11. KURZFASSUNG

Der Gemeinderat sieht eine Beteiligung der 
Gemeinde im Projekt PRIORIS vor, welches 
eine Vollerschliessung des gesamten Gemein-
degebiets mit einem Glasfasernetz bezweckt. 
Mit dem Projekt verbunden ist der Erlass eines 
neuen Reglements, welches von den Stimm-
berechtigten zu genehmigen ist sowie die fi-
nanzielle Beteiligung der Gemeinde an der 
PRIORIS Verbund AG. Das Reglement befindet 
sich auf den Folgeseiten der vorliegenden Bot-
schaft. Sofern die Stimmberechtigten dem Er-

lass des Reglements zustimmen, liegt die 
Tarifordnung in der Kompetenz des Gemeinde-
rates. Um die diesbezüglichen Absichten of-
fenzulegen ist der Entwurf der Tarifordnung auf 
der Gemeindeverwaltung und der Gemeinde-
webseite öffentlich einsehbar. Eine Tarifüber-
sicht ist in Ziffer 8. Enthalten.

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinde Rus-
wil an der PRIORIS Verbund AG liegt in der Fi-
nanzkompetenz des Gemeinderates.
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13. �ABSTIMMUNGSFRAGE / ANTRAG

Wollen Sie dem Erlass des Glasfaserre-
glements der Einwohnergemeinde Rus-
wil zustimmen?

Der Gemeinderat beantragt Ihnen hiermit dem 
Erlass des Glasfaserreglements der Einwoh-
nergemeinde Ruswil zuzustimmen.

Den Entwurf des Glasfaserreglements finden Sie auf den Folgeseiten.

MUSTER
MUSTER STIMMZETTEL

Wenn Sie dem Erlass des Glasfaserreglements der Einwohnergemeinde Ruswil zustimmen wol-
len, antworten Sie auf die Abstimmungsfrage mit «Ja». Wollen Sie das Glasfaserreglement ab-
lehnen, beantworten Sie die Frage mit «Nein».

Der Stimmzettel liegt dieser Botschaft bei.

Stimmzettel

für die 

Gemeindeabstimmung 

vom 22. September 2024

Wollen Sie dem Erlass des Glasfaserreglements 

der Einwohnergemeinde Ruswil zustimmen?

 Antwort



14



1

14. �GLASFASERREGLEMENT

Glasfaserreglement
der

Einwohnergemeinde Ruswil

Entwurf für die Gemeindeabstimmung 
vom 22. September 2024
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Grundeigentümer	� Vertragspartner für den Glasfaser-Anschluss

Endkunde	� Nutzerinnen und Nutzer eines Glasfaser-Anschlusses (Abonnent). 
Der Anschluss ermöglicht den Nutzern den Abschluss von 
Telekommunikationsabonnementen (Triple Play) mit einem Provider 
nach Wahl

PRIORIS Verbund AG 	� Eine gemeinsame privatrechtlich organisierte Gesellschaft der am 
Glasfaserprojekt involvierten Gemeinden; die Gesellschaft beteiligt 
sich am Aktienkapital der PRIORIS Projekt AG zu 24 %

PRIORIS Projekt AG	� Eine privatrechtlich organisierte Gesellschaft, an deren Kapital 
sich die PRIORIS Verbund AG mit 24% und die Glasfaser-Gesell-
schaft mit 76% beteiligen, die über ein Nutzungs- und Vermark-
tungsrecht an der von der Glasfaser-Gesellschaft errichteten und 
betriebenen Glasfasernetzinfrastruktur verfügt

Glasfaser-Gesellschaft	� Eine Gesellschaft eines privaten Investors, die das Glasfasernetz 
auf den am Projekt beteiligten Gemeindegebieten (d.h. den 
Aktionärsgemeinden der PRIORIS Verbund AG) errichtet und 
betreibt und die Glasfasernetzinfrastruktur im Rahmen eines 
Nutzungs- und Vermarktungsrechts der PRIORIS Projekt AG zur 
Verfügung stellt

FTTH	� Fiber to the home (Gebäudeerschliessung mit Glasfaser)

BEP	� Gebäudeeinführungspunkt / Hausanschlusskasten. Der BEP bildet 
die Netzgrenzstelle und befindet sich im Eigentum des Netzbetrei-
bers (Building Entry Point)

OTO	� Optische Anschluss-Steckdose pro Nutzungseinheit (Optical 
Telecommunication Outlet)

POP	� Zentrale des Glasfasernetzes (Point of Presence)

Initiale Erschliessung	� Ersterschliessung der Gebäude (Perimeter, Ausbaugebiete) im 
Rahmen des geplanten Projekts (FTTH Rollout) mittels Anschluss-
vertrag

Nacherschliessung	� Gebäude oder Neubauten, welche nach erfolgter initialer Erschlie-
ssung (d.h. nach erfolgtem FTTH Rollout) an das Glasfasernetz 
angeschlossen werden. Ein Anschlussvertrag wurde während der 
initialen Erschliessung abgelehnt oder nicht angenommen. 

Inhaus-Bereich	� Hausanschlusskasten (BEP) bis optische Anschluss-Steckdose 
(OTO) inkl. Verkabelung

GIS	� Geoinformationssystem

BEGRIFFSERKLÄRUNGEN
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Die Stimmberechtigten der Einwohnergemeinde Ruswil, gestützt auf Art. 35a Abs. 2 FMG sowie 
§ 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 1 des Gemeindegesetzes des Kantons Luzern vom 4. Mai 2004 i.V.m. 
Art. 16 der Gemeindeordnung vom 1. Dezember 2011 beschliessen:

Allgemeine Bestimmungen

Art. 1	 Gegenstand und Zweck
	� 1 Dieses Reglement regelt die Glasfasernetzversorgung (FTTH) auf dem Gemeindege-

biet von Ruswil.
	� 2 Es legt die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für die Erstellung, Betrieb und 

Finanzierung des Glasfasernetzes fest. 

Art. 2	 Bau und Betrieb
	� 1 Die Glasfaser-Gesellschaft baut in Kooperation mit der PRIORIS Projekt AG und der 

Gemeinde ein Glasfasernetz, das Privat- und Geschäftskunden im Rahmen von privat-
rechtlichen Verträgen zur Verfügung stehen wird. Anbietern von Telekommunikations-
dienstleistungen wird der Zugang zum Netz (Open Access) gewährt.

	� 2 Eigentümerin des Glasfasernetzes ist die Glasfaser-Gesellschaft. Zum Netz gehören 
die gesamte Glasfaser-Anschlussleitung (Kabelkanalisationen, Kabel etc.) bis und mit 
Hausanschlusskasten (BEP) und alle für den Betrieb erforderlichen technischen Anla-
gen im Netz. Die Hausverkabelung ab BEP bis und mit OTO steht im Eigentum der 
Grundeigentümer. 

	� 3 Die Nutzung und Vermarktung des Glasfasernetzes erfolgt durch die PRIORIS Projekt AG. 

Art. 3 	 Rechtsverhältnisse
	� 1 Die Pflichten der PRIORIS Projekt AG und der Glasfaser-Gesellschaft werden in aus-

führenden Kooperationsverträgen konkretisiert. Der Gemeinderat kann mit den Koope-
rationspartnern die notwendigen Verträge abschliessen.

	� 2 Die Anschlüsse werden jeweils mit den Grundeigentümern durch einen Anschluss-
vertrag geregelt. Dieser Vertrag wird zwischen der Glasfaser-Gesellschaft und dem 
Grundeigentümer abgeschlossen und beinhaltet insbesondere die Finanzierung, die 
Erschliessungs-, Zugangs- und Nutzungsrechte sowie die Inhaus-Erschliessung. 

	� 3 Verträge mit Anbietern von Telekommunikationsdienstleistungen über die Nutzung 
des Glasfasernetzes für den Vertrieb von Telekommunikationsdiensten (Triple Play) an 
Privat- und Geschäftskunden schliesst die PRIORIS Projekt AG auf privatrechtlicher 
Basis zu marktgerechten Bedingungen ab. Sie beachtet dabei allfällige fernmelde- 
und/oder wettbewerbsrechtliche Vorgaben. 

Art. 4	 Beizug Dritter
	� 1 Die PRIORIS Projekt AG und die Glasfaser-Gesellschaft können zur Erfüllung ihrer re-

glementarischen und vertraglichen Verpflichtungen Dritte beiziehen und die dafür not-
wendigen Verträge abschliessen. 

	� 2 Sie bleiben auch beim Beizug Dritter für die Einhaltung der reglementarischen und 
vertraglichen Verpflichtungen verantwortlich.
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II.	 Erschliessung 

Art. 5 	 Erschliessungsgebiet
	� 1 Die Glasfaser-Gesellschaft in Kooperation mit der PRIORIS Projekt AG und der Ge-

meinde erschliesst die Grundstücke im Gemeindegebiet mit einem Glasfasernetz. Die 
Gemeinde treffen dabei umfassende Mitwirkungspflichten, im Rahmen der anwendba-
ren Gesetze. 

	� 2 Die Erstellung eines Glasfasernetzes im Gemeindegebiet erfolgt, wenn für 60 % der 
FTTH relevanten Nutzungseinheiten unterzeichnete Anschlussverträge der Grundeigen-
tümer vorliegen. 

Art. 6	 Anschluss an das Glasfasernetz
	� 1 In der Bauzone werden im Rahmen des Erschliessungsprogramms der Gemeinde sämt-

liche Grundstücke an das Glasfasernetz (inkl. Hausanschluss) erschlossen, sofern die 
Grundeigentümer nicht gegenüber der Glasfaser-Gesellschaft auf ihr Anschlussrecht an 
das Glasfasernetz verzichten. Bei einem Verzicht (bzw. Nichtunterzeichnung des An-
schlussvertrags binnen 6 Monaten ab Zustellung des Angebots) erlischt das Anschluss-
recht automatisch. Spätere Nacherschliessungen zu Vollkosten können bei der Glasfa-
ser-Gesellschaft schriftlich beantragt werden. Diese entscheidet nach freiem Ermessen 
über eine Nacherschliessung und die Konditionen dafür (vgl. Art. 13).

	� 2 Auch ausserhalb der Bauzone besteht grundsätzlich (unter Vorbehalt von Art. 5 Abs. 
2 und Art. 6 Abs. 1) ein Anspruch der Grundeigentümer auf Anschluss und damit Ab-
schluss eines Anschlussvertrags für bestehende Bauten und Anlagen. Ausgenommen 
sind Ökonomiegebäude und nicht ganzjährig bewohnte Bauten. 

Art. 7	 Anschlussvertrag
	� 1 Die Details des Anschlusses werden in einem Anschlussvertrag zwischen den Grund-

eigentümern und der Glasfaser-Gesellschaft geregelt. 
	� 2 Bei der initialen Erschliessung des Glasfasernetzes wird ein spätestes Anmeldeda-

tum für Erstanmelder von Anschlussverträgen 6 Monate ab Zustellung des Angebots 
festgelegt. Anschlussverträge zu einem späteren Zeitpunkt (Nacherschliessungen) sind 
unter entsprechender Übernahme der Kosten durch den Grundeigentümer gemäss 
Art. 6 Abs. 1 und Art. 13 möglich. Die Glasfaser-Anschlussverträge müssen auf den 
Namen der Grundeigentümer lauten.

Art. 8	 Nutzungsrecht (Wahlfreiheit) 
	� Die PRIORIS Projekt AG garantiert den Grundeigentümern, dass die Endkunden die Te-

lekommunikationsanbieter, die im Gemeindegebiet Dienste über das Glasfasernetz an-
bieten, frei wählen können (Wahlfreiheit). 

Art. 9	 Umfang und Leistung
	� Die Errichtung des Glasfasernetzes durch die Glasfaser-Gesellschaft in Kooperation 

mit der PRIORIS Projekt AG umfasst die Errichtung des gesamten Leitungsnetzes bis 
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in die jeweilige Nutzungseinheit. Die Glasfaser-Gesellschaft stellt den Nutzern die OTO 
montiert und betriebsbereit zur Verfügung. Dies ermöglicht dann den Abschluss von 
Telekommunikationsabonnementen (Triple Play) bei einem oder mehreren Providern.

Art. 10	 Information über Netzinfrastruktur
	� 1 Die Glasfaserleitungen werden von der Glasfaser-Gesellschaft im GIS des Kantons 

dokumentiert. Sie dürfen durch Dritte nicht unterbrochen oder beschädigt werden.
	� 2 Ein Unterbruch ist durch den Verursacher unverzüglich der Glasfaser-Gesellschaft 

anzuzeigen. Für Schäden und Schadenfolgen haftet der Verursacher.

Art. 11	 Erschliessungs-, Zugangs- und Nutzungsrechte
	� 1 Die Glasfaser-Gesellschaft bzw. von ihr beauftragte Dritte bestimmen Anzahl, Durch-

messer und Lage der Rohre und Glasfaserleitungen, legen Zahl und Standort der Ver-
teiler fest und treffen auch alle weiteren nötigen Entscheidungen wie die Erstellung 
der nötigen Zuleitungen und Verteiler.

	� 2 Die anschlusswilligen Grundeigentümer räumen der PRIORIS Projekt AG, der Glasfa-
ser-Gesellschaft sowie von ihnen beauftragten Dritten im Rahmen des Anschlussver-
trags unentgeltlich das Recht ein, die Rohre und Glasfaserleitungen auf ihren anzu-
schliessenden Grundstücken zu verlegen und verpflichten sich, die Verlegung zeitlich 
unbegrenzt zu dulden. Dies gilt auch für die Wartung und Instandhaltung der Rohre 
und Glasfaserleitungen sowie zugehöriger Anlagen. Die Einräumung des Erschlie-
ssungsrechts gemäss diesem Art. 11 schliesst alle notwendigen Rechte für Errichtung, 
Bestand, Betrieb, Unterhalt und Erneuerung und Anpassung (soweit eine Anpassung 
aufgrund wirtschaftlicher, technischer oder regulatorischer Begebenheiten nötig oder 
vorteilhaft sein sollte) der Glasfaserinstallationen, Apparate und zugehörigen Anlagen, 
insbesondere das Recht auf Kabeldurchleitung und auf Zugang zu den Kabeln und An-
lagen ein. Die Grundeigentümer haben Hand zu bieten zur Eintragung einer entspre-
chenden Dienstbarkeit im Grundbuch, falls dies von der PRIORIS Projekt AG oder der 
Glasfaser-Gesellschaft verlangt wird. Bei Wechsel oder Änderung des Grundeigentü-
mers sind sämtliche Verpflichtungen auf den neuen Grundeigentümer zu überbinden, 
andernfalls der alte Grundeigentümer für allfällige aus der Verletzung dieser Pflicht 
entstehende Kosten gegenüber der PRIORIS Projekt AG und der Glasfaser-Gesellschaft 
haftet (siehe auch Art. 15). 

	� 3 Die anschlusswilligen Grundeigentümer verpflichten sich im Rahmen des Anschluss-
vertrags, der PRIORIS Projekt AG, der Glasfaser-Gesellschaft sowie beauftragten Drit-
ten, bei begründetem Bedarf dieselben Rechte analog auch in Bezug auf den An-
schluss von Gebäuden auf Nachbargrundstücken einzuräumen. Die Vertragsparteien 
regeln die konkreten Modalitäten im Rahmen eines Durchleitungsrechts. 

	� 4 Bei allen übrigen Durchleitungen ohne Anschlüsse können die Bestimmungen und 
Tarife für Durchleitungsrechte des Bauernverbands geltend gemacht werden. 
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III.	 Kostenbeiträge

Art. 12	 Anschlussentschädigung
	� 1 Für die Finanzierung des Glasfasernetzes erhebt die Glasfaser-Gesellschaft eine ein-

malige Anschlussentschädigung. 
	� 2 Diese einmalige Anschlussentschädigung kann sich entweder aus einem pauschalen 

Betrag für angeschlossene Grundstücke und einem zusätzlichen pauschalen Betrag 
pro Wohnung/Geschäftslokal im angeschlossenen Grundstück (d.h. pro OTO-Dose) 
zusammensetzen oder aus dem effektiven Aufwand für die Realisierung des Anschlus-
ses im Einzelfall ergeben. Massgebend für die Bestimmung der Anschlussentschädi-
gung ist der Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung.

	� 3 Schuldnerin oder Schuldner der einmaligen Anschlussentschädigung ist der Grund-
eigentümer, dessen Grundstücke an das Glasfasernetz angeschlossen werden. 

Art. 13	 Bemessungsparameter Anschlussentschädigung
	� 1 Die Anschlussentschädigungen werden durch den Gemeinderat in Abstimmung mit 

der PRIORIS Verbund AG sowie der Glasfaser-Gesellschaft gestützt auf dieses Regle-
ment in einer Tarifordnung festgelegt. Den Tarifen für die Erschliessung ans Glasfaser-
netz liegen folgende Bemessungsparameter zu Grunde:

		  a. 	Lage der Grundstücke
			   1.	 Innerhalb der Bauzone
			   2.	 Ausserhalb der Bauzone
		  b.	 Nutzungsgrad
			   1.	� Ganzjährig genutzte Anschlüsse wie Bau-, Gewerbe-, Verwaltung und In-

dustrie
			   2.	� Nicht ganzjährig genutzte Anschlüsse wie bspw. Ferienwohnungen 
			   3.	 Ökonomiegebäude
			   4.	 Bauland
		  c.	� Nacherschliessung nach Aufwand. Als Nacherschliessung gelten auch Ände-

rungen, eine Entfernung oder Verlegung der Glasfaser-Infrastruktur, welche 
aufgrund von Änderungen am Grundstück, die der Grundeigentümer oder ein 
am Grundstück anderweitig Berechtigter vornimmt, notwendig oder zweck-
mässig werden.

	� 2 Die nicht kostendeckenden Tarife für den Anschluss von Grundstücken im Rahmen 
der initialen Erschliessung jedes Netzbaugebiets gemäss Erschliessungsprogramm be-
tragen zwischen CHF 0.00 und CHF 6‘000.00 (zzgl. MWST und vorbehältlich Teuerungs-
anpassung), wobei folgende Tariftypen unterschieden werden:

		  a.	 Innerhalb Bauzone: 
			   1.	 Ganzjährig genutzte Wohn– und Gewerbegrundstücke 
			   2.	 Nicht ganzjährig genutzte Grundstücke
			   3.	 Bauland 
			   4.	 Ökonomiegebäude
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		  b.	 Ausserhalb Bauzone:
			   1.	 Ganzjährig genutzte Wohn– und Gewerbegrundstücke 
			   2.	 Nicht ganzjährig genutzte Grundstücke
			   3.	 Ökonomiegebäude 
	� 3 Zusätzlich wird im Rahmen der initialen Erschliessung ein pauschaler Betrag pro Nut-

zungseinheit der angeschlossenen Grundstücke (d.h. pro OTO-Dose) erhoben. Die Ta-
rife für die Inhaus-Erschliessung betragen zwischen CHF 300.00 und 1‘000.00 (zzgl. 
MWST und vorbehältlich Teuerungsanpassung) pro Nutzungseinheit (z.B. Wohnung, 
Gewerbebetrieb). Ist die OTO mehr als 50 Leitungsmeter vom BEP entfernt, sind die 
über 50 Leitungsmeter hinausgehenden Installationskosten zusätzlich nach effektivem 
Aufwand durch die Grundeigentümer zu tragen.

	� 4 Spätere Nacherschliessungen (inkl. Wiederaufbau eines abgebrochenen oder durch 
Elementargewalt zerstörten Gebäudes) sowie die initiale Erschliessung für nicht ganz-
jährig genutzte Grundstücke und Ökonomiegebäude ausserhalb der Bauzone können 
bei der Glasfaser-Gesellschaft beantragt werden. Diese entscheidet im alleinigen Er-
messen über die Konditionen für eine (Nach-)Erschliessung, nach effektivem Aufwand. 

	� 5 Die Kosten für den Bau, den Unterhalt und den Betrieb des Glasfasernetzes werden 
neben der Erhebung von einmaligen Anschlussentschädigungen weiter 

		  a.	� über die von Anbietern von Telekommunikationsdiensten an die PRIORIS Pro-
jekt AG gestützt auf die entsprechenden privatrechtlichen Netznutzungsver-
träge zu leistenden Entschädigungen sowie 

		  b.	� durch die Beteiligungen der öffentlichen Hand an der PRIORIS Projekt AG im 
Rahmen der getroffenen Kreditbeschlüsse gedeckt. 

IV.	 Haftung

Art. 14	 Haftung für Schaden
	� 1 Die Gemeinde, die PRIORIS Projekt AG und die Glasfaser-Gesellschaft haften nicht 

für Schäden, welche durch geplante und ungeplante Unterbrüche oder Unregelmässig-
keiten der durch das Glasfasernetz transportierten Daten entstehen. Ebenso überneh-
men die Gemeinde, die PRIORIS Projekt AG und die Glasfaser-Gesellschaft keine Ver-
antwortung für über das Glasfasernetz transportierte Daten. 

	� 2 Die Gemeinde, die PRIORIS Projekt AG und die Glasfaser-Gesellschaft haften nicht 
für Schäden (inkl. Folgeschäden):

		  a.	� die aufgrund von Leitungen und Einrichtungen entstehen, die nicht in ihrem 
Eigentum sind,

		  b.	� die auf Handlungen oder Unterlassungen Dritter zurückzuführen sind,
		  c.	� aufgrund höherer Gewalt und dergleichen,
		  d.	� im Falle von Erneuerungs- oder Wartungsarbeiten und Reparaturen.
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Art. 15	 Handänderungen
		�  Bei Handänderungen gehen die Rechte und Pflichten des früheren Grundeigentümers 

gegenüber der PRIORIS Projekt AG und der Glasfaser-Gesellschaft (einschliesslich der 
Pflicht zur Duldung der Anlagen gemäss Art. 11) auf den neuen Grundeigentümer über. 
Für etwaige unbeglichene bzw. offene finanzielle Forderungen der PRIORIS Projekt AG 
und der Glasfaser-Gesellschaft in Bezug auf die Erschliessung haftet bei Handände-
rungen von Gesetzes wegen die neue Grundeigentümerin.

V.	 Inkrafttreten

Art. 16	 Inkrafttreten
	� Das vorliegende Reglement tritt mit Beschlussfassung durch die Stimmberechtigten 

vom 22. September 2024 in Kraft.

Ruswil, 22. September 2024

Der Gemeinderat Gemeinde

Franzsepp Erni						     Tobias Lingg
Gemeindepräsident/in				   Geschäftsführer und Gemeindeschreiber 

Beschlossen anlässlich der Urnenabstimmung vom 22. September 2024




